
International als   IAC - Schule anerkannt
Erste staatlich genehmigte Münchner Berufsfachschule für Kosmetik
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JA, ich schreibe mich verbindlich für die
Ausbildung an der SCHÖNER Schule ein.

Name, Vorname:

geboren am:                                                in:

Straße:

PLZ/Wohnort:

e-mail: skype:

Telefon:

Gepr. Fachkosmetikerin/Visagistin
incl. Wellness / Fußpflege* / Ganzheitskosmetik
Ausbildungsdauer: 12 Monate (inkl. der bayerischen Schulferien):
1. Semester: Intensiv-Grundkurs
2. Semester: Intensiv-Aufbaukurs

Tagesschule

April September November Januar

Anmeldegebühr € 150,--
Monatliche Gebühr € 350,--
Prüfungsgebühr € 390,--

einmalige Versicherungsgebühr € 40,--
Lehrmittel-Jahresgebühr € 490,-- zzgl. Mehrwertsteuer

(einmalig nur auf diese Gebühr)

Die Teilnahmebedingungen und Zahlungsmöglichkeiten (auf der Rückseite)
und die Schulordnung sind mir bekannt. *Fußpflege ist abwählbar.

Datum:                         Unterschrift:

Datum:                         Unterschrift der Schulleitung:

Persönliche 
Angaben

Ich
entscheide
mich für ...

Kosten

Unterschrift

08.11.10
-28.07.11
mit Zusatzstd. 

10.01.11
-15.12.11

12.04.10
-18.03.11

14.09.10
-28.07.11 

Bitte
 gleich

ausfüllen und

absenden.

Kurse in Ganzheitskosmetik  ·  Fußpflege ·  Visagistik  ·  Wellness  ·  Leitung: Monika Koeninger

SCHÖNER Berufsfachschule für Kosmetik
gegründet 1929staatlich genehmigt 
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Teilnahmebedingungen
1. Die Einschreibung wird gültig, wenn sie von der Schule gegengezeichnet ist. Es gilt ein schrift-
liches Rücktrittsrecht innerhalb 10 Tagen nach Eingang der Anmeldung.
Für Einschreibungen, die später als 10 Tage vor Unterrichtsbeginn eingehen, verkürzt sich diese Frist
bis Unterrichtsbeginn. Bei rechtzeitigem Rücktritt gilt die Aufnahmegebühr als Auslagenersatz. 
Die Laufzeit des Vertrages ist verbindlich.

2. Der Teilnehmer hat nur bei regelmäßigem Schulbesuch sowie Bezahlung aller Ausbildungskosten
und der Prüfungsgebühr Anspruch auf Zulassung zur Abschlussprüfung. Fehltage können an verein-
barten Tagen nachgeholt werden, siehe Schulordnung. Ferien unterbrechen nicht die Ausbildung und
entbinden nicht von der Pflicht, die Ausbildungsgebühren zu zahlen. Bei Zahlungsverzug um mehr als 10
Tage und bei Unterbrechung bzw. Nichtantritt der Ausbildung wird der noch offene Restbetrag sofort
zur Zahlung fällig.

3. Die Schulordnung ist bekannt und einzuhalten. Haftungsansprüche gegenüber der Schule oder den
Lehrkräften für schülereigene Gegenstände oder persönliche Schäden werden ausgeschlossen. Eine
Unterrichtsstunde umfaßt 45 Minuten. Änderungen des Lehrplanes oder der Unterrichtszeiten sind vor-
behalten. Schüler, die durch ihr Verhalten den Unterricht stören, können nach Ermahnung von der
weiteren Unterrichtsteilnahme ausgeschlossen werden.

4. Voraussetzung für die Aufnahme in die SCHÖNER-Schule ist die gesundheitliche Schultauglichkeit.
Mit dem Vollzug der Anmeldung wird vom Teilnehmer bestätigt, dass die Schultauglichkeit vorliegt
(auch in Bezug auf Allergien).

5. Bei Minderjährigen muß die Anmeldung von allen Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.
Wird nur eine Unterschrift geleistet, bestätigt der Unterzeichnende damit, dass ihm das alleinige 
Sorgerecht zusteht; er übernimmt die Mithaftung für das Schulgeld.

6. Eine verbindliche Zusage von Ausbildungbeihilfen und anderer Unterstützung können nur die dafür
zuständigen Stellen geben. Wir empfehlen deshalb, diese Frage vor der Anmeldung zu klären. Die 
Gewährung von Leistungen Dritter hat grundsätzlich keinen Einfluß auf die Gültigkeit des mit uns 
abgeschlossenen Vertrages.

7. Die Lehrmitteljahresgebühr wird, nach Aufforderung, am Anfang der Ausbildung fällig. Sie beinhaltet
den Verbrauch von Übungsmaterial für die Gesichts- und Fußpflege für den Ausbildungszeitraum.

8. Zahlungsmöglichkeiten
Variante 1: Die Ausbildungsgebühren betragen 12 x € 350,- = € 4.200,-. Sie sind spätestens 2
Wochen vor Semesterbeginn fällig. Bei Begleichung der Ausbildungsgebühren im voraus in einem
Betrag gewähren wir einen einmaligen 5%-igen Buchhaltungs-Rabatt in Höhe von € 210,- d. h. der End-
preis ist € 3.990,- zzgl. € 150,- Anmeldegebühr, € 40,- Versicherungsgebühr und € 390,- Prüfungsgebühr.

Variante 2: Die Gebühr für das 1. Semester, d.h. 6 Monate à € 350,- = € 2.100,- ist 2 Wochen vor Beginn
fällig, zzgl. € 150,- Anmeldegebühr und € 40,- Versicherungsgebühr und € 390,- Prüfungsgebühr. Die
Gebühr für das 2. Semester ist Ende des 6. Ausbildungsmonats fällig.

Variante 3: Monatliche Zahlungen können ohne Aufschlag mit der Schulleitung vereinbart werden.
Liegt diese Vereinbarung nicht schriftlich vor, gilt Variante 1 oder 2.

Mit Ausbildungsbeginn werden vom Teilnehmer die jeweils geltenden Gebühren anerkannt.

Für Überweisungen wählen Sie bitte

HypoVereinsbank München, Konto-Nr. 6870 122 444, BLZ 700 202 70.
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